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5. Die Berufsausbildung und Qua
lifizierung; 6. Die Arbeitszeit; 7. 
Der Erholungsurlaub; 8. Der Ge- 
sundheits- und Arbeitsschutz und 
die Sozialversicherung; 9. Die so
zialistische Arbeitsdisziplin; 10. 
Die kulturelle und sportliche Be
tätigung der Werktätigen und 
ihre soziale Betreuung durch den 
Betrieb; 11. Die Förderung der 
werktätigen Frau; 12. Die Förde
rung der Jugend im Betrieb; 13. 
Die Grundsätze und Organe zur 
Entscheidung von Arbeitsstreitig
keiten.

Gesetz der Ökonomie der Zeit;
allgemeines ökonomisches Ge
setz, das die Notwendigkeit, bei 
aller ökonomischen Tätigkeit Zeit 
einzusparen und Arbeitszeit auf 
rationellste Weise zu veraus
gaben, widerspiegelt. Es erfor
dert, die Produktions- und Kon
sumtionsbedürfnisse der Gesell
schaft mit dem geringstmöglichen 
gesellschaftlichen Arbeits- und 
Zeitaufwand zu befriedigen. Dem 
Gesetz liegt die Tatsache zu
grunde, daß der gesellschaftliche 
Reichtum durch die Arbeit des 
Menschen geschaffen wird, folg
lich der Umfang des gesellschaft
lichen Reichtums und die Wohl
fahrt der Gesellschaft sich er
höhen, je rationeller und effekti
ver die gesellschaftliche Arbeit, 
lebendige wie vergegenständ
lichte, verausgabt wird. Das G. 
umfaßt nicht nur die Produktion, 
sondern alle Sphären der Volks
wirtschaft. Unter kapitalistischen 
Verhältnissen stößt das G. auf 
Schranken, die der Kapitalismus 
durch die ihm innewohnenden 
Widersprüche einer rationellen 
Verausgabung gesellschaftlicher 
Arbeit setzt. Der auf dem Grund
widerspruch des Kapitalismus be
ruhende Gegensatz zwischen Ka
pital und Arbeit macht es letztlich' 
unmöglich, die gesellschaftliche 
Arbeit im Maßstab der gesamten

Volkswirtschaft planmäßig und 
rationell zu nutzen. Im Sozialis
mus werden die Schranken für 
das Wirken des G. überwunden, 
denn die sozialistischen Pro
duktionsverhältnisse gestatten es, 
die gesellschaftliche Arbeit den 
Bedürfnissen der Gesellschaft ent
sprechend auf die verschiedenen 
Zweige und Bereiche der Produk
tion und Zirkulation planmäßig 
zu verteilen und zu nutzen sowie 
die Initiative aller Werktätigen 
auf die Ausnutzung des G. zu len
ken. K. Marx charakterisierte das 
G. als „erstes ökonomisches Gesetz 
auf der Grundlage der gemein
schaftlichen Produktion". Die 
Durchsetzung des G. verlangt 
vor allem die „Erreichung und 
Mitbestimmung des wissenschaft
lich-technischen Höchststandes 
und unverzügliche Überführung 
der neuen Technik in die pro
duktive Nutzung, Steigerung der 
Arbeitsproduktivität, Senkung 
der Selbstkosten bei hoher Qua
lität der Erzeugnisse, volle Aus
nutzung der vorhandenen Kapa
zität ..(W. Ulbricht). Für die 
allseitige Ausnutzung des G. ist 
die Qualität, das Niveau der 
sozialistischen Wirtschaftsfüh
rung entscheidend. Das ökono
mische System des Sozialismus 
bezweckt, alle Potenzen der so
zialistischen Wirtschaft für die 
sparsamste Verausgabung gesell
schaftlicher Arbeit zu erschließen.

Gesetz der planmäßigen propor
tionalen Entwicklung der Volks
wirtschaft: objektives ökonomi
sches Gesetz des Sozialismus. Auf 
der Grundlage der Vergesell
schaftung der Produktionsmittel 
wird die notwendige Proportio
nalität in der Verteilung der Pro
duktionsmittel und Arbeitskräfte 
auf die Zweige der sozialistischen 
Volkswirtschaft planmäßig her
gestellt. Spontanität und Selbst
lauf sind mit dem sozialistischen


